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Leitlinien zur Vergabe kommunaler Baugrundstücke  

Rechtliche Ausgangslage 
Die Vergabe des Baulands durch die Gemeinden erfolgt seit jeher im Wege pflichtgemäßer 
Ermessensausübung unter Beachtung der Grundsätze der Gleichbehandlung gemäß Art. 3 Abs. 1 
Grundgesetz (GG), der Transparenz, der Diskriminierungsfreiheit sowie der Bestimmtheit. Um ihr 
Vergabeermessen zu konkretisieren, stellen Städte und Gemeinden regelmäßig 
Bauplatzvergabekriterien auf. Dies ist in der Rechtsordnung und der Rechtsprechung allgemein 
anerkannt und wurde in diesen Grundzügen auch nicht von der Kommission der Europäischen 
Union in Zweifel gezogen. Die Gemeinde hat bei der Aufstellung der Vergabekriterien und deren 
Anwendung insofern einen weiten Spielraum. Sie darf ihre Vergabepraxis grundsätzlich – soweit 
diese von sachlichen und nachvollziehbaren Gesichtspunkten getragen wird – danach ausrichten, 
welches Ziel sie mit der Vergabe von Grundstücken erreichen will. Dabei darf sie in den 
Bauplatzvergabekriterien bis zu einem bestimmten Grad auch pauschalierende Regelungen 
treffen. Verboten ist ihr lediglich die Aufstellung von Bauplatzvergabekriterien nach unsachlichen 
bzw. willkürlichen Gesichtspunkten. 
  
Bei der Bereitstellung von Bauland handeln Städte und Gemeinden im Bereich der durch Art. 28 
Abs. 2 S. 1 GG i. V. m. Art. 71 Abs. 1 der Landesverfassung Baden-Württemberg verbürgten 
kommunalen Selbstverwaltungsgarantie. Demnach steht es im Ermessen der jeweiligen 
Gemeinde, ob und inwieweit sie in ihrem Eigentum befindliches Bauland an Private vergibt. Einen 
Rechtsanspruch auf Zuteilung gemeindlicher Grundstücke gibt es grundsätzlich nicht. Vielmehr 
hat der Einzelne, soweit sich eine Gemeinde zur Vergabe von Grundstücken entschließt, lediglich 
einen Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung.  
 
Zur Eingrenzung ihres weiten Vergabeermessens kann eine Gemeinde Bauplatzvergabekriterien 
aufstellen, an denen sie ihre Zuteilungsentscheidung ausrichtet. In der Rechtsprechung ist geklärt, 
dass es sich bei den Bestimmungen der Bauplatzvergabekriterien, die eine Gemeinde bei der 
Auswahl der Bewerber um ein Grundstück heranzieht, nicht um Rechtsnormen, sondern um 
ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften handelt, die im Verhältnis der Gemeinde zum Bürger 
Außenwirkung entfalten. Hierdurch kommt es dann zu einer Selbstbindung der Gemeinde, mit 
der Folge, dass die betroffenen Grundstücke nur nach Maßgabe der Bauplatzvergabekriterien 
vergeben werden dürfen. Weicht die Gemeinde von diesen ab, so kann der hierdurch 
Benachteiligte eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG geltend 
machen. Da ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften keiner eigenständigen richterlichen 
Auslegung unterliegen, können die Bauplatzvergabekriterien nicht in einem 
Normenkontrollverfahren nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angegriffen werden. 
Sie können gerichtlich nur beanstandet werden, wenn sich sachliche Gründe für die getroffenen 
Regelungen nicht finden lassen.  
 
Die Frage, ob Einheimischenmodelle bei der Bauplatzvergabe von Städten und Gemeinden 
rechtlich zulässig sind, war lange Zeit umstritten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied 
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Anfang Mai 2013 (Az. C-197/11 und C-203/11), dass Gemeinden Bauland nicht bevorzugt an Käufer 
vergeben dürfen, die eine besondere Bindung zur Gemeinde haben, also an Einheimische – d.h. 
jedenfalls nicht ohne eine Rechtfertigung durch das Allgemeinwohl. 
 
Die Bundesregierung hat gemeinsam mit dem Land Bayern Mitte des Jahres 2017 in Abstimmung 
mit der Europäischen Kommission neue Leitlinien (siehe Anlage 1) zur Ausgestaltung von 
Einheimischen Modellen entwickelt, um die für viele Städte und Gemeinden immens wichtige 
rechtssichere Ausgestaltung der verschiedenen Modelle zu ermöglichen.  
 
Die Gemeinde Adelberg wird sich zukünftig mit ihren Leitlinien zur Vergabe von 
Wohnbaugrundstücken an diesen Leitlinien orientieren.  
 
Voraussetzung für die Anwendung des vereinfachten Verfahrens (ohne Prüfung der Bedürftigkeit 
nach Vermögen und Einkommen) ist der Verkauf der Bauplätze zum vollen Wert. Hierzu ist 
festzustellen, dass die Gemeinde Adelberg ihre Bauplätze bislang nicht vergünstigt abgibt.  
 
Beim Verkauf von Baugrundstücken gilt nach § 92 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung der 
allgemeine Grundsatz, dass Vermögensgegenstände in der Regel nur zum vollen Wert veräußert 
werden dürfen. Bei einer Abgabe der gemeindlichen Grundstücke zum vollen Wert kann bei den 
Auswahlkriterien auf den Punkt „Soziale Kriterien nach Vermögen und Einkommen“ verzichtet 
werden (Stufe 1 der Kautelen). 
 
Die Vergabe von Bauland muss dennoch im Wege pflichtgemäßer Ermessensausübung unter 
Beachtung der Grundsätze der Gleichbehandlung, der Transparenz, der Diskriminierungsfreiheit 
sowie der Bestimmtheit erfolgen. Um das Vergabeermessen zu konkretisieren, wird hierbei die 
Aufstellung von Vergaberichtlinien dringend empfohlen.  
 
Bei der Aufstellung von Vergaberichtlinien gilt es insoweit zu beachten, dass das Ziel, 
Einheimische bei der Vergabe zu bevorzugen und die Ortsansässigkeit zum maßgeblichen 
Kriterium der Vergabe zu bestimmen, nach der Rechtsprechung des EuGHs europarechtswidrig 
ist. Es bestehen hingegen keine europarechtlichen Bedenken, wenn die Ortsansässigkeit in 
Verbindung mit dem Ziel, angemessenen und bezahlbaren Wohnraum für einkommensschwache 
und andere benachteiligte Bevölkerungsgruppen der örtlichen Bevölkerung sicherzustellen, 
berücksichtigt sind. Größtmögliche Rechtssicherheit kann aktuell nur dadurch erlangt werden, 
wenn sich die Leitlinien möglichst eng an den EU-Kautelen orientieren und ein Überschreiten der 
durch die Leitlinien vorgegebenen Begrenzungen vermieden wird.  
 
Mindestens 50 % der Punkte sind demnach nach sozialen Kriterien zu vergeben. Es ist daher nicht 
möglich für den Bereich Ortsansässigkeit und Arbeitsstelle mehr als 50 % der Punktzahl zu 
bekommen.  
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Zum Entwurf der Leitlinien 
Die Leitlinien zur Bauplatzvergabe wurden unter Beachtung der vom Gemeindetag Baden-
Württemberg erstellten „Handreichung zur Bauplatzvergabe“ (siehe Anlage 2) unter 
Berücksichtigung der EU-Kautelen zum Einheimischenmodell erarbeitet. Es wurde hierbei darauf 
geachtet, die Kriterien zur Punktevergabe möglichst „schmal“ zu halten.  
 
Wie bereits dargestellt, ist die Bevorteilung von Einheimischen innerhalb der Vergaberichtlinien 
europarechtswidrig. Es wurde bei der Gewichtung der Punkte darauf geachtet, einer möglichst 
breiten Bevölkerungsschicht den Zugang zu kommunalen Baugrundstücken zu ermöglichen. 
Sicherlich ist es jedoch nicht möglich, jeden möglichen Einzelfall zu erfassen. 
 
Die Leitlinien gelten für die Vergabe von kommunalen Baugrundstücken für private Bauvorhaben 
als selbstgenutzte Eigenheime  
 
Bestimmungen über die Vergabe von Grundstücken für andere Vorhaben, z. B. 
Geschosswohnungsbau, sozialer Wohnungsbau sind ausdrücklich ausgenommen und bleiben 
hiervon unberührt bzw. einer gesonderten Beschlussfassung des Gemeinderats vorbehalten.  
 
Einen Anspruch auf Zuteilung gemeindlicher Grundstücke hat der einzelne Bewerber nach den 
Leitlinien nicht. Vielmehr hat der Einzelne lediglich einen Anspruch auf fehlerfreie 
Ermessensausübung.  
 
Die Leitlinien zur Vergabe von Wohnbaugrundstücken der Gemeinde Adelberg sind in Anlage 3 
zusammengeführt und stellen einen Vorschlag der Verwaltung dar. 
 

 
Verfahrensablauf 

 
Beschluss über die Leitlinien zur Vergabe in öffentlicher Sitzung 

Allgemeine Gültigkeit für die Vergabe gemeindeeigener Baugrundstücke für private 
Bauvorhaben 

 
 

Veröffentlichung der Leitlinien im Amtsblatt 
 
 

Beschluss über die Eröffnung des Verfahrens zur Vergabe der Bauplätze 
Für ein spezielles Baugebiet (Dürrstraße) 

Mindestinhalt siehe § 4 der Leitlinien 
Zusammen mit Festlegung Bauplatzpreis  
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Öffentliche Bekanntmachung  
Zusätzlich Information an Bewerber auf der Vormerkliste 

 
 

Bewerbungsfrist   
Im Gemeinderat festzulegen 

 
 

Ermittlung von Punktzahl und Platzziffer  
Durch Verwaltung  

 
 

Zuteilungsvorschlag  
Erarbeitet die Verwaltung 

 
 

öffentliche Beratung und Beschlussfassung über die Zuteilung   
 
 

Nachrückeverfahren   
Bei Bedarf 

 
 

Verkauf  
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt die Leitlinien zur Vergabe von gemeindlichen Wohnbaugrund-
stücken gemäß der Anlage 3 zu dieser Vorlage.   
 
 
Anlagen 

1. Leitlinien für Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im 
Rahmen des so genannten Einheimischenmodells 

2. Handreichung zur Bauplatzvergabe (Gemeindetag Baden-Württemberg) 
3. Leitlinien zur Vergabe von Wohnbaugrundstücken der Gemeinde Adelberg 

 
 
 



22. Februar 2017

Zwischen der Europäischen Kommission, dem Bundesministerium für Umwelt, Na-

turschutz, Bau und Reaktorsicherheit und der Bayerischen Staatsregierung im Ver-

handlungswege erzielte Einigung über Kautelen, bei deren Anwendung die Europäi-

sche Kommission in Aussicht stellt, keine Einwände mehr gegen die in Bayern prak-

tizierten Einheimischenmodelle zu erheben.   

Leitlinien für Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im 

Rahmen des so genannten Einheimischenmodells 

Die Leitlinien dienen der europarechtskonformen Ausgestaltung städtebaulicher und sonstiger Verträ-

ge (vgl. § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs - BauGB), soweit die Gemeinde Einheimi-

schenmodelle nutzt. Unter Berücksichtigung des Grundrechts auf Freizügigkeit dienen Einheimi-

schenmodelle dazu, einkommensschwächeren und weniger begüterten Personen der örtlichen Bevöl-

kerung den Erwerb angemessenen Wohnraums zu ermöglichen.  

1. Einhaltung von Vermögens- und Einkommensobergrenzen

Für die vergünstigte Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen eines Einheimischenmodells 

kommen nur Bewerber in Betracht, deren Vermögen und Einkommen (kumulativ) die jeweils von der 

Gemeinde vorab öffentlich bekannt gemachten Obergrenzen nicht überschreiten. Hierbei gelten fol-

gende Maßgaben: 

1.1 Vermögensobergrenze 

 Der Bewerber darf maximal über ein Vermögen in Höhe des Grundstückswertes verfügen.

 Der Bewerber darf nicht Eigentümer eines bebaubaren Grundstücks in der betreffenden Ge-

meinde sein. Immobilieneigentum außerhalb der betreffenden Gemeinde wird als Vermögen

angerechnet.

1.2 Einkommensobergrenze 

 Der Bewerber darf maximal ein Einkommen (Gesamtbetrag der Einkünfte) in Höhe des

durchschnittlichen Jahreseinkommens eines Steuerpflichtigen innerhalb der Gemeinde
1
 erzie-

len. Erfolgt der Erwerb durch ein Paar, erfolgt die Berechnung auf Basis der addierten Ein-

kommen und in Relation zum doppelten Durchschnittseinkommen.

 Wenn in der Gemeinde das durchschnittliche Jahreseinkommen von 51.000 EUR überschrit-

ten wird, gilt für einen Bewerbers eine Einkommensobergrenze von 51.000 EUR
2
. Bei einem

Paar als Bewerber dürfen die addierten Einkommen die doppelte Obergrenze nicht überstei-

gen.

 Zur Obergrenze ist ein Freibetrag in Höhe von 7.000 EUR
3
 je unterhaltspflichtigem Kind hin-

zuzurechnen.

1
 Grundlage sind die jeweils aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes bzw. des Statistischen Landesamtes 

für Statistik. 
2
 Der Betrag wird jährlich entsprechend der Entwicklung des bundesweiten Durchschnitteinkommens ange-

passt. 
3
 Der Betrag orientiert sich an der steuerrechtlichen Größe des Kinderfreibetrages in Deutschland. Dieser gilt 

bundesweit und wird regelmäßig angepasst. 
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2. Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung 

Für die Auswahl aus mehreren im Sinne der Nummer 1 berechtigten Bewerbern sind die in Num-

mer 2.1 bis 2.3 genannten Auswahlkriterien nach Maßgabe der Nummer 2.4 anzuwenden und zu ge-

wichten.  

2.1 Bedürftigkeit nach Vermögen und Einkommen 

Je mehr die Vermögens- und Einkommensobergrenzen nach Nummer 1 unterschritten werden, desto 

mehr Punkte gibt es.  

2.2 Bedürftigkeit nach weiteren sozialen Kriterien  

Die Punktevergabe erfolgt aufgrund individueller Merkmale und Belastungen, wie z. B. Zahl der Kin-

der, pflegebedürftige Angehörige, Behinderung.  

2.3 Zeitdauer und gegebenenfalls Ehrenamt  

Die Punktevergabe erfolgt in Abhängigkeit von der verstrichenen Zeitdauer 

- seit Begründung des Erstwohnsitzes und/oder 

- seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

in der Gemeinde.  

 

Im Rahmen der Zeitdauer kann die Ausübung eines Ehrenamts berücksichtigt werden. 

 

2.4 Maßgaben 

 Die Auswahl erfolgt in einem offenen und transparenten Verfahren.  

 Grundlage ist eine punktebasierte Bewertung der bei den Bewerbern vorliegenden Merkmale 

zu den Auswahlkriterien nach Nummer 2.1 bis 2.3.  

 Die Auswahlkriterien nach Nummer 2.1 bis 2.3 und der jeweilige Bewertungsmaßstab sind 

von der Gemeinde vorab zu konkretisieren und bekannt zu machen.  

 Für das Auswahlkriterium nach Nummer 2.3 gelten ergänzend folgende Maßgaben:  

o Das Auswahlkriterium nach Nummer 2.3 darf zu höchstens 50% in die Gesamtbewer-

tung einfließen. (Beispiel: Wenn insgesamt 100 Punkte zu vergeben sind, darf es für 

das Kriterium der Zeitdauer und gegebenenfalls Ehrenamt höchstens 50 Punkte ge-

ben.). Umgekehrt steht es den Gemeinden frei, die Kriterien nach 2.1 und 2.2 höher zu 

gewichten als den Aspekt der Zeitdauer, z. B. im Verhältnis 60 : 40.  

o Die höchste zu erreichende Punktzahl ist bei einer Zeitdauer von maximal 5 Jahren er-

reicht. 

o Die Gemeinde kann die Ausübung eines Ehrenamts im Rahmen der Zeitdauer berück-

sichtigen (Nummer 2.3). Die Punkte für die verstrichene Zeitdauer seit Begründung 

des Erstwohnsitzes und/oder seit der Ausübung einer Erwerbstätigkeit sind entspre-

chend zu mindern. 

 

3. Sicherung des Förderzwecks 

Wenn der Begünstigte nach dem geförderten Erwerb des Grundstücks seinen Erstwohnsitz für weniger 

als zehn Jahre auf diesem Grundstück hat, soll der Begünstigte einen angemessenen Teil der Vergüns-

tigung zurückerstatten. Dieser prozentuale Anteil errechnet sich in der Regel aus dem Zeitraum, der 

bis zu einer Nutzung von zehn Jahren fehlt (bei einem Verkauf nach acht Jahren zum Beispiel 20 %). 
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Leitlinien zur Vergabe von Wohnbaugrundstücken der Gemeinde Adelberg 
vom 22.05.2025 

 
 

Präambel 
 
Die Gemeinde Adelberg liegt in Mitten des Schurwaldes, auf der Kreisgrenze von Göppingen und 
dem Rems-Murr-Kreis. Aufgrund der vorhandenen touristischen Angebote und der herrlichen 
Natur wurde der Gemeinde das Prädikat „Erholungsort“ verliehen. 
 
Das vielfältige Angebot, welches den rund 2.000 Einwohnern und den Gästen zur Verfügung steht, 
erstreckt sich von Möglichkeiten sportlicher Betätigung über weitere Angebote für Freizeit, Erho-
lung, Kultur und auch Bildung. 
 
Für Familien mit Kindern bietet die Gemeinde Adelberg moderne und leistungsfähige Kinderta-
geseinrichtungen: Der Kindergarten „Pusteblume“ mit drei Kindergartengruppen und einer Krip-
pengruppe, der Naturkindergarten sowie auch eine TigeR-Gruppe. Die gut ausgestattete Grund-
schule in Mitten unserer Gemeinde wird zudem durch eine Schülerbetreuung ergänzt.  
 
Das vielfältige und rege Vereinsleben verleiht dem Ort Lebendigkeit und bringt das besonders 
große ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck. Aufgrund der Zugehörigkeit zum Gemeinde-
verwaltungsverband Östlicher Schurwald kann Adelberg durch die Schurwaldmusikschule und die 
Volkshochschule zudem auf weitere ansprechende Angebote zählen.  
 
Auf Grund des stetigen Wachstums und der Attraktivität der Gemeinde kommt der Frage der 
künftigen Wohnbauflächenbedarfe eine grundlegende Bedeutung zu. Die Gemeinde Adelberg 
verfügt derzeit über wenig Flächenpotentiale für Wohnbau. Dem steht die Zielsetzung, als attrak-
tiver Wohnstandort von einer positiven Einwohnerentwicklung zu profitieren, entgegen.  
 
Die Gemeinde steht mit einem Angebot neuer Flächen und der Zielsetzung der Gewinnung neuer 
Einwohner im interkommunalen Wettbewerb, mit dem Nachteil einer Lage in „zweiter Reihe“ zu 
den Arbeitsplatzstandorten der Region. Um dem Trend zum Wohnen in den Ballungsräumen ein 
alternatives Angebot entgegenzusetzen, setzt die Gemeinde Adelberg bewusst auf eine Wohn-
bauentwicklung hoher funktionaler und gestalterischer Qualität in einem attraktiven Landschafts-
raum. 
  
Um den in § 1 Absatz 6 BauGB formulierten Zielen der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen sowie der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung gerecht zu wer-
den, sollen die vorliegenden Leitlinien zur Vergabe von gemeindlichen Baugrundstücken dazu 
dienen, einer breiten Bevölkerungsschicht den Zugang zu Bauland zu ermöglichen.  
 
So sollen zum Beispiel kinderreiche auswärtige Familien ebenso ein Baugrundstück erhalten kön-
nen, wie ortsansässige kinderlose Ehepaare, die bislang noch über keinen Bauplatz verfügen, sich 
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aber bereits eine Eigentumswohnung zur Anschubfinanzierung des Eigenheims angeschafft ha-
ben.  
 
Für den Erhalt stabiler Bewohnerstrukturen, der Sicherung und Erweiterung der vorhandenen Inf-
rastruktur, zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens sowie zur Gewährleistung eines vertrauens-
vollen Miteinanders, zum Beispiel im Rahmen einer funktionierenden Nachbarschaftshilfe, ist es 
unerlässlich, dass sich Menschen dort auch niederlassen können, wo sie aufgewachsen und ver-
wurzelt sind und darauf ein besonderes Augenmerk gerichtet wird.  
 
Ein Ziel der Gemeinde Adelberg ist die Schaffung zusätzlichen Wohnraums und die optimale 
Nutzung der zur Verfügung stehenden Flächen – vor allem durch Schließung von Baulücken. So-
mit soll Eigentum an einem unbebauten Bauplatz im Gemeindegebiet nicht noch vermehrt wer-
den können. Dieses Instrument soll dazu dienen, vorhandene Baulücken zu schließen, im Sinne 
einer bewussten Steuerung der Baulandpolitik und Mobilisierung von Bauflächen.  
 
Die Vergabe des Baulands erfolgt im Wege pflichtgemäßer Ermessensausübung unter Beachtung 
der Grundsätze der Gleichbehandlung gemäß Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz, der Transparenz, der 
Diskriminierungsfreiheit sowie der Bestimmtheit.  
 
Zur Konkretisierung des Vergabeermessens dienen die nachfolgenden Richtlinien. 
 
 

§ 1 Gegenstand, Anwendungsbereich, Ziele 
 

(1) Diese Leitlinie setzt einen Rahmen für die Gemeindeverwaltung hinsichtlich des Verfahrens 
und der inhaltlichen Ausgestaltung der Vergabe kommunaler Baugrundstücke für private 
Bauvorhaben als selbstgenutzte Eigenheime (z. B. Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihen-
haus). Innerhalb dieses Rahmens entscheidet der Gemeinderat jeweils gebietsbezogen über 
die Vergabe der im jeweiligen Baugebiet liegenden Baugrundstücke. Bestimmungen oder 
Einzelfallentscheidungen über die Vergabe von Baugrundstücken für andere Vorhaben (Ge-
schosswohnungsbau, sozialer Wohnungsbau, Investorenauswahlverfahren oder Ähnliches) 
bleiben hiervon unberührt.  

 
(2) Die Gemeinde Adelberg entwickelt Baugebiete zur Förderung und Sicherung der mit der Bau-

leitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung unter Berücksichtigung 
baukultureller Belange und der Deckung des Wohnbedarfs von Bauwilligen sowie die Umset-
zung einer familienfreundlichen und nachhaltigen Entwicklung der erschlossenen Baugebiete. 
Die Gemeinde Adelberg kann aus diesem Grund im Rahmen dieser Leitlinie in den einzelnen 
Vergabeverfahren gebietsbezogen gesonderte Regelungen treffen.  

 
(3) Ein Rechtsanspruch – gleich welcher Art – kann aus dieser Leitlinie nicht abgeleitet werden.  
 
 
 



 

3 
 

§ 2 Vergabegrundsätze 
 

(1) Kommunale Baugrundstücke werden in einem transparenten Verfahren im Rahmen dieser 
Leitlinie vergeben. Kaufinteressenten können sich außerhalb des Vergabeverfahrens jederzeit 
in eine Vormerkliste eintragen lassen.  

 
(2) Der Gemeinderat beschließt auf Grundlage der von der Verwaltung erstellten Bewerberliste, 

welchen Bewerbern Kaufgrundstücke zum Kauf angeboten werden (Zuteilung). Die Verhand-
lung über die Zuteilung findet in nichtöffentlicher Sitzung statt. Der Beschluss über die Zutei-
lung wird in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen unter Wahrung der Interessen der 
Zuteilungsberechtigen öffentlich bestätigt.  

 
§ 3 Bewerber 

 
(1) Bewerben können sich nur volljährige natürlich Personen, die auf dem Baugrundstück ein 

selbstgenutztes Eigenheim bauen wollen.  
 
(2) Kaufinteressenten, die sich in die laufend von der Verwaltung geführte Vormerkliste eingetra-

gen haben, wird die Verwaltung die Eröffnung des Vergabeverfahrens mitteilen.  
 
(3) Bauträger, Firmen, die Gebäude für Dritte erstellen, Makler und vergleichbare Berufsgruppen 

sind von der Vergabe ausgeschlossen.  
 
(4) Wer bereits Eigentümer eines unbebauten Wohnbauplatzes in Adelberg ist, wird als Bewerber 

ausgeschlossen. Ebenso Bauplatzbewerber, deren Bewerbung falsche oder unvollständige 
Angaben enthalten.  

 
(5) Von den Bewerbern ist bis spätestens zum Termin zur Beurkundung des notariellen Kaufver-

trages über den Grundstückskauf eine Finanzierungsbestätigung für den Bauplatzkauf sowie 
den Bau des Eigenheims vorzulegen.  

 
§ 4 Eröffnung des Verfahrens, öffentliche Bekanntmachung 

 
Die Eröffnung des Verfahrens für die Vergabe von Baugrundstücken wird in öffentlicher Sitzung 
des Gemeinderates beschlossen. Der Beschluss muss die nachfolgend in Satz 5 genannten Inhalte 
enthalten. Der Beschluss wird in dem allgemein für öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde 
Adelberg bestimmten Medium bekannt gemacht. Die Bekanntmachung muss enthalten:  
 

1. Die Lage und Anzahl der zu vergebenden Baugrundstücke,  
2. die Bewerbungsfrist und die Frist für die Vorlage von Nachweisen und  
3. die Bezeichnung der Dienststelle bzw. elektronische Plattform, auf der die für die gebiets-

bezogene Vergabe zur Anwendung kommenden Vergabekriterien eingesehen werden 
können.  
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§ 5 Vergabekriterien, Bewerberliste 
 
(1) Die Verwaltung stellt nach Ablauf der Bewerberfrist die Bewerberliste auf. Die Bewerber er-

halten dabei entsprechend der Bewertung nach der Punktetabelle eine Platzziffer, wobei der 
Bewerber mit der höheren Punktzahl den Vorrang hat. Bei mehreren Bewerbern mit gleicher 
Punktzahl entscheidet das Los.  

 
(2) Bei Erfüllung nachstehender Vergabekriterien erhalten die Bewerber die nachfolgenden 

Punktzahlen. 
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Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung 
 
Die Reihenfolge der Bewerber bei der Auswahl der Bauplätze erfolgt gemäß der nachstehenden 
Auswahlmatrix und deren System zur Verteilung von Punkten. Der Bewerber mit der höchsten 
Punktzahl darf sich vor dem Bewerber mit einer niedrigeren Punktezahl einen Bauplatz aussuchen. 
 
Die Erfüllung der jeweiligen Kriterien gilt zum Zeitpunkt des Eingangs der Bewerbungsunterlagen. 
Nachweise sind unaufgefordert gemäß den Bestimmungen zu erbringen. 
 
Nr. Kriterium Punktzahl 
1. Soziale Kriterien der Bewerber 
1.1 Familienstand 

Alleinstehend 0 Punkte 
Verheiratet, eingetragene Partnerschaft nach LPartG 6 Punkte 

1.2 Anzahl der im Haushalt der Bewerber mit Hauptwohnsitz gemeldeten und tatsächlich 
wohnenden minderjährigen Kinder 
1 Kind 5 Punkte 
2 Kinder 10 Punkte 
3 und mehr Kinder 15 Punkte 
Es werden nur Kinder berücksichtigt, die gemeinsam mit dem Bewerber in das neu zu errich-
tende Wohngebäude einziehen. 
Eine ärztlich bescheinigte Schwangerschaft wird als Kind angerechnet. Ein entsprechender 
Nachweis beizufügen.  

1.3 Alter der im Haushalt der Bewerber mit Hauptwohnsitz gemeldeten und tatsächlich 
wohnenden minderjährigen Kinder 
< 6 Jahre 18 Punkte 
6 – 10 Jahre 10 Punkte 
11 – 18 Jahre 8 Punkte 
 max. 54 Punkte 
Es werden nur Kinder berücksichtigt, die gemeinsam mit dem Bewerber in das neu zu errich-
tende Wohngebäude einziehen.  

1.4 Behinderung oder Pflegegrad eines Bewerbers oder eines im Haushalt des Bewerbers 
lebenden Angehörigen 
Grad der Behinderung 50 % oder Pflegegrad 1, 2 oder 3 5 Punkte 
Grad der Behinderung 80 % oder Pflegegrad 4 oder 5 10 Punkte 
 max. 15 Punkte 
Es werden nur pflegebedürftige Personen berücksichtigt, die gemeinsam mit dem Bewerber in 
das neu zu errichtende Wohngebäude einziehen.  
Ein Nachweis über den Grad der Behinderung bzw. den Pflegegrad ist beizufügen. Es werden 
nur unbefristete Schwerbehindertenausweise gewertet. 

Soziale Kriterien der Bewerber max. 90 Punkte 
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2. Ortsbezugskriterien der Bewerber 
2.1 Zeitdauer seit Begründung des Hauptwohnsitzes durch Bewerber in der Gemeinde 

Bewerber (Alleinstehend oder Paare) erhalten pro vollem Ka-
lenderjahr eines beim Einwohnermeldeamt gemeldeten und 
tatsächlichen Hauptwohnsitzes in der Gemeinde innerhalb 
der vergangenen fünf Jahre vor Ablauf der Bewerbungsfrist 
3 Punkte. 
 
Die Zeitdauer des gemeldeten Hauptwohnsitzes in vollen, un-
unterbrochenen Kalenderjahren von Ehegatten und Lebens-
partnern werden kumuliert berücksichtigt (z. B. 3 + 2 Jahre = 
5 Jahre x 3 Punkte = 15 Punkte). 

max. 30 Punkte 

2.2 Zeitdauer seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit der Bewerber in der Gemeinde 
Bewerber (Alleinstehend oder Paare), die eine Erwerbstätig-
keit als Arbeiter, Angestellte, Beamte, Gewerbetreibende, 
Freiberufler, Selbstständige oder Arbeitgeber im Gemeinde-
gebiet ausüben, erhalten für jedes volle Kalenderjahr ihrer Er-
werbstätigkeit in der Gemeinde 3 Punkte. 
 
Erwerbstätigkeiten von Ehegatten und Lebenspartner in der 
Gemeinde werden kumuliert berücksichtigt (z. B. 3 + 2 Jahre 
= 5 Jahre x 3 Punkte = 15 Punkte). 

max. 30 Punkte 

Ein Nachweis über die Dauer der Erwerbstätigkeit in der Gemeinde ist beizufügen.  
Bei Selbstständigen bzw. Gewerbetreibenden muss ein Gewerbe mit einem Einkommen ver-
gleichbar mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung angemeldet sein. Der Sitz der 
Betriebsstätte muss in Adelberg liegen. Ein entsprechender Nachweis ist beizufügen. 

2.3 Ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde 
Für eine ehrenamtliche, verantwortungsvolle Tätigkeit des Be-
werbers in der Gemeinde als 
 

 Mitglied des Gemeinderats der Gemeinde,  
 Mitglied der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
 ehrenamtlich Tätiger mit Sonderaufgabe in einem im 

Vereinsregister eingetragenen Verein, 
 ehrenamtlich Tätiger mit Sonderaufgabe in einer so-

zial-karitative Einrichtung, 
 ehrenamtliches Mitglied in einem Gremium, welches 

der Kirchengemeindeleitung zuzuordnen ist (z. B. Äl-
testenkreis, Kirchengemeinderat) 

 
erhält der Bewerber für jedes volle, ununterbrochene Kalen-
derjahr der Tätigkeit 6 Punkte. 

max. 30 Punkte 
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Ehrenamtliches Engagement von Ehegatten und Lebenspart-
nern in der Gemeinde wird kumuliert berücksichtigt (z. B. 3 + 
2 Jahre = 5 Jahre x 6 Punkte = 30 Punkte). 
Ein Nachweis über die ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde ist beizufügen. 

Ortsbezugskriterien der Bewerber max. 90 Punkte 
 

3. Auswahl bei Punktgleichheit 
 Soweit die Bewerber gleiche Punktzahlen erreichen, erhält derjenige Bewerber in der 

Reihenfolge den Vorzug, der im Losverfahren zum Zuge kommt 
 
 
 


